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Getränke» »^ »? - gennger ^^f^, T.^eter des

lÄ Fnr^eS fiü: Aftohofcranke unter den verschiedenen kantonalen
hchste tursorgegese« ra *¦ rechtzeitige fürsorgerische

^4_££4£££k&5ä^
Dienstes för Alkoholgefälrdete des Kantons Lnzern in der psvcho-somatischen

Deutischbeeinflußt wurden. Unsere fürsorgerische Er ahrung ist die, daß bei

friAzekiger Erfassung ein Großteil der Patienten sich für eine derartige' Behandlung

eignet und dadurch zur Einsicht gebracht werden kann Sie ^Wen sich

wnhl im Milieu eines Spitals, und es bleibt von dort keinerlei Ressentiment

^röck wieesnacnInternierungen in Nervenheil- oder Versorgungsanstalten of

"ch einsTellt! Interessant ist Dr. Hunzikers Musterentwurf für em 1M««£
der Zukunft. Auch die Fürsorgeterminologie des Verfassers, die dem amenka

nMicn Case-Work verwandt ist wirkt im Sinne einer VemcWichung, Emspan

nim„ und Entgiftung der Beziehungen zwischen den Sozialarbeitern una r>e

iSSm^^mAnm^ ihren Klienten (nicht mehr **g*^^seits. Beispiel: ein Alkoholkranker wird nicht mehr wie ein Sack toter Materi

in einer Anstalt «versorgt», sondern in diese «eingewiesen».

Amon Hunzikers Buch wird bei allen künftigen Planungen von Fürsorge-

gesetzen mit Recht u Rate gezogen werden. Ll-
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